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Die Abfassung dieses Lehrbuches ist durch den Wunsch 

der Verlagsbuchhandlung veranlaßt, der Entschluß dazu aber 
erst nach langer Zögerung gefaßt worden. Die Bedenken 
wurzelten vornehmlich in der ungewöhnlichen Schwierigkeit 
der Aufgabe, einer Schwierigkeit, eben so sehr begründet in 
der Eigenthümlichkeit der von dem Concursrechte gestellten 
Probleme, als in der Beschaffenheit der Reichs-Concursord- 
nung selbst, welche in ihrer überaus knappen Haltung und 
mit der ganz allgemeinen Verweisung auf entsprechende An
wendung der Civilproceßordnung in §. 65 dem Zweifel nur 
allzu viel Spielraum läßt. Dazu kommt noch, daß das 
Concursrecht überall mit dem allgemeinen bürgerlichen Rechte 
zusammenhängt, das zur Zeit noch in den verschiedenen Ge
bieten des Deutschen Reiches geltende bürgerliche Recht aber 
gerade in den Partieen, die vom Concursrechte vorzugs
weise berührt werden, die allererheblichsten Verschiedenheiten 
aufweist.

War durch diese Erwägungen das Mißtrauen wohl gerecht
fertigt, ob es gelingen möchte, in dem engen Rahmen eines 
kurzen Lehrbuches etwas ausreichend Brauchbares, für Theorie 
und Praxis Förderliches zu schaffen, so mußten freilich die 
nämlichen Erwägungen in Verbindung mit der Rücksicht auf
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die starken Neuerungen, welche die Reichs - Concursordnung 
für die meisten deutschen Rechtsgebiete bewirkt hat, gerade 
eine systematische und übersichtliche Darstellung des neuen 
Concursrechtes und Concursverfahrens, und zwar unbeschadet 
des wesentlich nur auf die erste Einführung berechneten Lehr
buches von Fuchs, als ein besonders dringendes Bedürfniß 
erscheinen lasten. Und daß dieses Bedürfniß namentlich von 
Seite der praktischen Juristen wirklich in weiten Kreisen 
gefühlt wurde, dafür lieferten zahlreiche Anfragen bei der 
Verlagsbuchhandlung sattsame Beweise.

So wurde denn nach langem Schwanken Hand ans' 
Werk gelegt. Die Schwierigkeiten erwiesen sich allerdings 
bei der Ausführung noch viel größer und zahlreicher als nach 
der ursprünglichen Schätzung, und es steht nur zu wünschen, 
daß das fertige Werk die Mühsal des werdenden nicht mehr 
allzu sehr merken laste. Auf der anderen Seite übte indeffen 
die fortschreitende Arbeit auch eine wachsende Anziehung; 
denn gerade die eigenthümliche Beschaffenheit des Gesetz
buches gestattet der Wissenschaft wie der Praxis in ungleich 
höherem Maße als irgend ein anderes der Reichs-Justiz
gesetze freie Bewegung und ein stetes Zurückgehen auf allge
meine Rechtsgrundsätze. Daß dabei vorwiegend an das 
römische und gemeine Recht angeknüpft wird, liegt, scheint 
mir, schon in der Natur der Sache, mag aber für das vor
liegende Buch auch in dem Berufe und der Studienrichtung 
des Verfasters seine Erklärung und nöthigenfalls seine Ent
schuldigung finden.

Das Unternehmen einer durchgehend gemeinfaßlichen 
Darstellung wäre bei diesem Gegenstände ein ziemlich zweck- 
und fruchtloses gewesen. Auch erheischte das Bedürfniß der 
Praxis, welches hier, wie bei dem „ Reichs-Civilproceß",
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vorzugsweise ins Auge gefaßt ist, diesmal vor Allem eine 
streng wissenschaftliche, überall auf die inneren Gründe und 
auf die allgemeinen civilrechtlichen Begriffe und Gesichts
punkte zurückgreifende Bearbeitung. Dadurch war zugleich 
eine etwas größere Ausführlichkeit und eine ziemlich voll
ständige Berücksichtigung der Litteratur bedingt, auf welche 
namentlich überall hingewiesen ist, wo sie weiter gehende Er
örterungen bietet. So wird hoffentlich das Werk bei keiner 
wichtigeren Frage ganz im Stiche kaffen. Die Verweisung 
auf die für die preußischen Gerichte maßgebenden Formulare 
in dem Formularbuche von Vierhaus verfolgt weniger prak
tische Zwecke, weil ja den preußischen Juristen diese Formu
lare ohnehin bekannt sind, als vielmehr den allgemeinen 
Zweck der Veranschaulichung, die durch nichts so sehr ge
fördert wird als gerade durch sorgfältig abgefaßte For
mulare.

Wenngleich aber das Buch in erster Reihe für den Ju
risten, vornehmlich für den praktischen, bestimmt und berechnet 
ist, so ist immerhin danach gestrebt worden, ihm eine solche 
Haltung zu geben, daß es doch auch dem nicht juristisch ge
bildeten Kaufmann und sonstigen Geschäftsmann von Nutzen 
und zum Verständnisse der Concursordnung dienlich sein 
könne. Auch dem Bedürfnisse des Studirenden, welcher 
neben dem naturgemäß kürzeren akademischen Vorträge eine 
eingehendere Belehrung sucht, will es entgegenkommen.

Wie weit es gelungen ist, jedes dieser Ziele zu erreichen, 
wird der Erfolg erweisen müssen. Ein Unternehmen wie 
das vorliegende kann zur Zeit im besten Fall nicht mehr 
sein als ein bloßer Versuch, dem sicherlich noch gar manche 
Mängel und Unvollkommenheiten ankleben werdem Wie 
vieles aber auch der fortschreitenden Wissenschaft zu berich-
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tigen bleibe, und wie weit das Werk noch von der Vollen
dung entfernt sein möge, so wage ich doch die Hoffnung, 
daß es zum richtigen Verständnisse und zur richtigen An
wendung der Concursordnung, sachlich eines der trefflichsten 
unserer Reichs-Justizgesetze, etwas werde beitragen können. 

Halle, den 4. Juli 1881.

H. Fitting.
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Einleitung.

L Entstehungsgeschichte der Neichs- Tonrnrsordnang.

$8te der Civilproceß, so zeigte bis auf die jüngste Zeit 

auch daS ConcurSverfahren in den verschiedenen deutschen 
RechtSgebieten eine sehr bunte und verschiedenartige Gestalt? 
Zudem litt das ConcurSverfahren, wie es im Anschlüsse an 
daS sog. gemeine deutsche Concursrecht in den meisten dieser 
Rechtsgebiete bestand, an Schwerfälligkeit, Langsamkeit und 
Kostspieligkeit. Wesentlich nur in Preußen war eS gelungen, 
durch die sich vielfach an das französische Recht anlehnende 
Concursordnung vom 8. Mai 1855 ein beweglichere- und 
rascheres, den Bedürfnissen und Anforderungen deS heutigen 

BerkehrslebenS besser entsprechendes ConcurSverfahren zuber
reichen.

So mußte, als nach der Errichtung deS Norddeutschen 

Bundes die Abfassung einer gemeinsamen Civil- und Straf- 
proceßordUung beschlossen wurde, in nicht geringerem Maße 
auch eine Verbesserung und einheitliche Gestaltung deS Con-

1 S. die Zusammenstellung in nung (Anlage-Band zu den Mo- 
Anlage I. zu den Motiven deS tiven S. 5 ff.). 
Entwurfs einer ConcurSord- 

Fitting, ToucurSrecht. 1
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curSverfahrenS durch eine gemeinsame Concursordnung als 
unabweisliches Bedürfniß erscheinen. Zufolge Beschluffes vom 
21. Februar 1870 richtete daher der Bundesrath an den 
Bundeskanzler, dieser aber hinwiederum an den preußischen 
Justizminister das Ersuchen, die Ausarbeitung eines Entwurfes 

zu veranlassen, — eine Aufgabe, welche sich durch die bald 
darauf erfolgte Errichtung des Deutschen Reiches von selbst 
zur Ausarbeitung des Entwurfes einer Reichs-Concursordnung 
erweiterte. Bei dieser Arbeit wurde die genannte preußische 
Concursordnung zum Ausgangspunkte und zur Grundlage 
genommen, weil es von vornherein nicht zweifelhaft sein 
konnte, daß die Neugestaltung des deutschen Concursverfah- 
rens an dieses durch langjährige Anwendung erprobte und 
im Großen und Ganzen trefflich bewährte Gesetzeswerk an- 
zuknüpfen habe.

Im November 1873 wurde der fertige Entwurf unter 
dem Titel „Entwurf einer Deutschen Gemeinschuld
ordn una" mit ausführlichen Motiven den Bundesregie
rungen untgetheilt? und sodann durch Bundesrathsbeschluß 
vom 21. Dezember 1873 einer Borberathung durch eine auS 
acht angesehenen Juristen und drei angesehenen Vertretern 
deS Handelsstandes bestehende Commission unterworfen, welche 
am 16. März 1874 in Berlin zusammentrat und bis zum 
31. Juli 1874 den Entwurf nebst demjenigen eines Einfüh
rungsgesetzes in drei Lesungen durchberieth. Sie hielt zwar 

die Anlage und die Grundzüge des Entwurfes fest, nahm 
aber im Einzelnen zahlreiche Aenderungen vor, theilweise von 

grundsätzlicher Bedeutung. Auch gab sie dem Gesetze anstatt

a Gleichzeitig wurde er nebst 
Motiven und Anlagen auch durch 
den Buchhandel veröffentlicht im 

v. Decker'schen Verlage. Berlin 
1873.



Geschichte der Concursordnung. D. 1. Z

des Titels „Gemeinschuldordnung" die hergebrachte und all

gemein übliche Benennung als „Concursordnung".

Nachdem der von der Commission festgestellte Entwurf 

durch die Beschlüsse des Bundesrathes noch mehrfache, jedoch 

nirgends tiefer eingreifende Abänderungen erlitten hatte, wurde 

er mit dem Entwürfe des Einführungsgesetzes durch Schreiben 

deS Reichskanzlers vom 21. Januar 1875 dem Reichstage 

vorgelegt.3 4 Beiden Entwürfen waren unter dem Titel 

„Motive" ausführliche und für die Auslegung höchst werth

volle Begründungen beigegeben/

3 Wegen der bisherigen Dar
stellung vgl. das Vorwort zu 
den Motiven (S. 3 fg.) und das 
Schreiben an der Spitze der 
Entwürfe.

4 Entwürfe und Motive liegen

Gedruckt vor theils in der dem 
Reichstage zugegangenen amt

lichen Vorlage, theils in den 
Aktenstücken des deutschen Reichs
tags II. Legislaturperiode. 2. 
Session 1874/75. Justiz-Gesetz
gebung Nr. IV. Aktenstück Nr. 
200. S. 1245-1618. (Auch im 
Buchhandel: Berlin 1875 bei 
Fr. Kortkampf erschienen.) End
lich sind sie in den vierten Band 
der von C. Hahn begonnenen 
Ausgabe der „gesammten Ma
terialien zu den Reichs-Justiz-, 
gesetzen" (Berlin, R. v. Decker's 
Verlag) ausgenommen. Um die 
Benutzung eines jeden Abdruckes 
»u ermöglichen, werden die Mo- 
ttve in diesem Lehrbuche nach 
den Paragraphen der Entwürfe 
angeführt. Jedoch sind zur Er

leichterung der Auffindung die— 
auch in der Hahn'schen Ausgabe 
vermerkten — Seitenzahlen der 
amtlichen Vorlage beigesetzt. — 
Die Motive sind zwar nach der 
im Namen des Bundesrathes 
in der Reichslagssitzung vom 
24. November 1874 abgegebenen 
Erklärung (Hahn Bd. I S.188fg.) 
nicht von den verbündeten Re
gierungen selbst ausgeganaen und 
festgestellt und haben also nicht 
die Bedeutung einer unmittel
baren Aeußerung eines der ge
setzgebenden Factoren. Allein 
ihre Bedeutung geht immerhin 
weit über diejenige einer bloßen 
Privatarbeit hinaus; bcnn Jic 
!ind in Verbindung mit der Ab- 
affung der Entwürfe von den 

Verfassern derselben in amttichem 
Auftrage verfaßt und mit den 
Entwürfen als „unentbehrliches 
Hülfsmittel" zum Verständnis 
derselben dem Reichstage amt
lich vorgelegt. Sie haben daher 
die Vermuthung richtiger Auf- 

1#
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Weil die Entwürfe in dieser Session wegen deS Schlusses 

derselben nicht mehr zur Berathung kommen konnten, so 
wurden sie am Beginn der folgenden im Oktober 1875 dem 
Reichstage von Neuem vorgelegt und von diesem nach der 
ersten nur die geschäftliche Behandlung betreffenden Berachung 
durch Beschluß vom 4. November 1875 zuvörderst an eine 
Commission von vierzehn Mitgliedern verwiesen, welche sie 

vom 11. November 1875 bis zum 4. Februar 1876 und nach 
der Verlängerung ihres Mandates durch Gesetz vom 20. Fe
bruar 1876 wiederum vom 18. bis zum 26. Mai 1876 einer 
eingehenden Berathung in zwei Lesungen unterzog? Das

faffung und Auslegung des 
Sinns der gesetzlichen Vor
schriften für sich und muffen, 
wo der Wortlaut derselben eine 
verschiedene Deutung gestattet, 
in der Regel als entscheidend 
angesehen werden, während sie, 
wo sie (wie z. B. zu Conc.O. §. 
167) mit denGesetzesworten in un
vereinbarem Widerspruche stehen 
diesen natürlich weichen müssen. 
Eben so wichtig und beachtens- 
werth sind ihre Aeußerungen 
über den Gang und Mechanis
mus des Verfahrens, weil bei 
der äußerst knappen Haltung 
der Concursordnung der Zu- 
fammenhanA der einzelnen Vor-, 
schriften häufig erst aus den 
Motiven klar wird. Dagegen 
können sie, wo sie die Vor- 
fchriften des Gesetzes auf allge
meine Grundsätze zurückführen 
oder weitere Folgerungen aus 
ihnen ziehen, kein stärkeres Ge

wicht in Anspruch nehmen als 
dasjenige einer, wenn auch aller
dings sehr hervorragenden, Pri
vatarbeit; denn es handelt sich 
hiebei um rein wissenschaftliche 
Fragen, für deren Beantwortung 
nur innere, sachliche Gründe 
entscheidend sein können, und 
zwar dieses um so mehr, als 
der Gesetzgeber immer vorzugs
weise von praktischen Erwägun
gen geleitet wird und, durch ein 
richtiges Gefühl praktischer An
gemessenheit geleitet, nicht selten 
unbewußt ganz neuen Grund
gedanken folgt, obwohl er selbst 
an den alten festzuHallen meint. 
Vgl. Petersen, Commentar zur 
Civilproceß-Ordnung I. S. 17 fg.

5 Die Protokolle dieser Com
mission sind ebenfalls ein wich
tiges Hülfsmittel der Auslegung. 
Sie werden in diesem Lehrbuche 
nach den — auch in den Hahn- 
fchen „Materialien" vermerkten—



Verhältniß zu anderen Gesetzen, ß. 2. 5

Ergebniß war eine Anzahl einzelner, jedoch nicht sehr erheb
licher und zumeist nur die Fassung berührender Aenderungen. 

In dieser Gestalt wurden auf den im Namen der 
Commission erstatteten mündlichen Bericht sowohl die Con- 
cursordnung als das Einführungsgesetz vom Reichstage in 
der Sitzung vom 2. Dezember 1876 in zweiter, in derjenigen 
vom 21. Dezember in dritter Lesung ohne Einzelberathung im 
Ganzen, und zwar einstimmig, angenommen, worauf sie nach 

erfolgter Zustimmung des Bundesrathes als Gesetze vom 
10. Februar 1877 in Nr. 10 des Reichsgesetzblattes von 1877 

(S. 351 ff.) verkündigt wurden. 
Beide Gesetze sind mit den übrigen sog. Reichs-Justiz- 

gesetzeu am 1. Oktober 1879 in Kraft getreten?

§. 2.

II. Verhältniß der Lonrnrnor-nnu- r« anderen Gesetze«. 

I. Die Concursordnung erhält eine Ergänzung zuvörderst 
durch das Gerichtsverfaffungsgesetz. Denn das ConcurS- 
verfahren ist den ordentlichen Gerichten zugewiesen und wurde 
bei der Abfassung der Reichs-Justizgesetze zu dem Gebiete 
der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit gerechnet, so daß 
im Sinne des Gesetzes EG. z. GB. §. 2 sich auch auf daS 
Toncursverfahren bezieht und der Ausdruck „Proceßordnun
gen" in GB. §§. 24 und 161 außer der Civilproceßordnung 
und der Strafproceßordnung auch die ConcurSordnung um- 
faßt?

Seitenzahlen des von der Com> 
Mission veranstalteten Abdruckes 
angeführt.

* Vgl. EG. $. 1 vbd. EG.}. 
GB. §. 1.

1 S. GB. §. 204. Bgl. Be
gründung j. §. 13 deS Ent«, 
des GB. (e>. 64), Begründung 
des EG. j. GB. a. E. (S. 215), 
Prot. ,. GB. S. 71, Mot. z.
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Ferner kommen als Ergänzung der Concursordnung, 
soweit diese nicht abweichende Bestimmungen enthält, die 

Vorschriften der Civilproceßordnung auf das ConcurSverfahren 
zu entsprechender Anwendung?

II. Auf die Landesherren und die Mitglieder der landes
herrlichen Familien sowie der fürstlichen Familie Hohenzollern 
sind die Vorschriften der Concursordnung, gleich denjenigen 

der übrigen Reichs-Justizgesetze, nur so weit anwendbar, als 
nicht besondere Vorschriften der Hausverfassungen oder der 
Landesgesetze abweichende Bestimmungen enthalten.8 Die 
Geltung dieser Vorschriften beschränkt sich jedoch auf daS 

eigene Land; in anderen Bundesstaaten haben die genannten 
Personen bloß diejenigen Vorrechte, welche ihnen die ReichS- 
Justizgesetze ausdrücklich gewähren?

EG. z. Conc.O. §. 1. Auch 
Drechsler im Archiv für die 
civilistische Praxis LXIT. S. 
425 ff., Schultze S. 140 ff. und 
Wilm. 2. Aufl. Vorbem. 1. II. 
z. Buch I. (S. 36) rechnen das 
ConcurSverfahren zur streitigen 
Gerichtsbarkeit, weil es seiner 
Aufgabe nach eigentlicher Civil- 
proceß sei. Dagegen betrachtet 
die vorwiegende Meinung im 
Anschluffe an die Aeußerungen 
der Motive im zweiten Haupt
absatze der Einleitung (S. 9 fg.) 
daS ConcurSverfahren in der 
ihm durch die ConcurSordnung 
gegebenen Gestalt nicht als Pro
ceß , sondern als eine unter 
richterlicher Auctorität sich voll- 
!iehende Auseinandersetzung deS 
eine Leistungen einstellenden 

Schuldners mit allen seinen 
Gläubigern, vergleichbar der

Liquidation einer kaufmänni
schen Firma. Hienach würde 
denn die Thätigkeit des Con- 
cursgerichtes eher zur freiwilli- 
gen Gerichtsbarkeit gehören. Vgl. 
Mot. §§. 65 — 69 (S. 297). 
Mir scheint die Thätigkeit des 
Concursgerichtes tm ConcurS
verfahren , wie die nahe ver
wandte Thätigkeit des Voll
streckungsgerichtes im Zwangs
vollstreckungsverfahren , auf der 
Grenze beider Gebiete zu liegen, 
so daß die Zutheilung, wie bei 
jedem wiffenschaftlichen Grenz
gebiete. zweifelhaft sein kann.

2 Conc.O. §. 65. Dgl. unt. 
§. 26.

3 EG. §.7. Vgl. EG.z,GV. 
§ 5, EG. z. CP. §. 5, EG. z. 
StP. §. 4.

4 S. Begründung z. §. 5 deS 
Entwurfs des EG. z. GB.
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Ferner gehen der Concursordnung vor die landesgefetz- 

lichen Vorschriften, welche die Lehen, Stammgüter oder Fa- 
milienfideicommiffe betreffen?

III. Die übrigen das Concursverfahren und seine eigen- 
thümlichm Einwirkungen auf die Privatrechtsverhältniffe be
treffenden Vorschriften der Landesgesetze« sind aufgehoben, 
soweit sie nicht entweder durch Verweisung auf sie in der 
Concursordnung oder durch die Bestimmung, daß sie nicht 
berührt werden, ausdrücklich aufrechterhalten sind. Dieses 
gilt nicht nur von allen Vorschriften des Landesrechtes über 
Concurs-, Falliments-, Gant-, Debit-Verfahren, über gericht
liche, zur Abwendung oder Einleitung eines solchen Ver
fahrens^ dienende Stundungs- oder Nachlaßverhandlungen, 
concursmäßige Einleitungen, Vermögensuntersuchungen, über 
die Rechtswohlthat der Güterabtretung und die landesherr
liche oder gerichtliche Bewilligung einer allgemeinen ZahluugS- 
stunduug, sondern auch von den Vorschriften über das Con- 
cursrecht?

(S.2I0sg.). Vbd. CP. §§.196 
Abs. 2, 340 Abs. 2, 441 Abs. 2, 
444 Abs. 3, StP. §. 71. Bold, 
z. EG. §. 7 Bem. III. halt die 
Vorschriften der Hausverfassun- 
aen auch außerhalb deS eigenen 
Landes für maßgebend.

5 EG. §. 5 Nr. 1, Conc.O. 
§. 45. Vgl. Mot. z. EG. §. 5 
Nr. 1 (S. 469).

6 Unter „Gesetz" ist hier wie 
sonst in der Concursordnung 
und dem Einführungsgesetze zu 
derselben jede Rechtsnorm, d. h. 
jeder Rechtssatz mit Einschluß 
veS Gewohnheitsrechtes, zu ver

stehen: EG. §. 2. Vgl. Prot. 
S. 133.

7 EG. § 4 Abs. 1. Vgl. Mot. 
z. EG. §. 4 (S. 467 ff.). Auf- 
gehoben sind demnach auch die 
landeSgeseplichen Vorschriften, 
welche vermöge des Vorbehalte- 
in Art. 122 und 169 deS Han
delsgesetzbuche- den Privatgläu- 
bigern deS Mitgliedes einer 
offenen Handelsgesellschaft oder 
des persönlich hastenden Gesell
schafters einer Commanditgesell- 
schäft ein Absonderung-recht irr 
Ansehung seine- Privatvermö- 
gens gewährten. S. unt. §. 55
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Jedoch ist ein vor dem Tage des Inkrafttretens der 
Concursordnung eröffnetes Concursverfahren nach dem bis
herigen Rechte zu erledigen, soweit nicht die Landesgesetz
gebung durch Uebergangsbestimmungen die Borschriften der 
Concursordnung auf die Erledigung solcher Concurssachen 
für anwendbar erklärt hat? Ferner ist selbst in einem erst 
unter der Herrschaft der Concursordnung eröffneten ConcurS- 
verfahren auf solche Rechtsverhältnisse, welche schon vor dem 
Inkrafttreten der Concursordnung entstanden waren, das 
bisherige Concursrecht noch in einzelnen Beziehungen anzu
wenden, theils unbedingt, theils wenn es die Landesgesetz
gebung für anwendbar erklärt?

Auch die mit dem Concurse in Beziehung stehenden 
Strafbestimmungen der Landesgesetze sind aufgehoben19 mit 
Ausnahme derjenigen, welche die Nichtbefolgung der Vor
schriften über die Anzeige des zwischen dem Gemeinschuldner 
und seinem Ehegatten bestehenden Güterrechtes mit Strafe 
belegen?1

IV. Die den Concurs betreffenden Vorschriften der 
Reichsgesetze bestehen neben der Concursordnung fort, soweit

Anm. 17. Dagegen bestehen als 
nicht zum Concursrechte gehörig 
fort die Vorschriften über die Ein
wirkung des Concursesausdie po
litischen und Ehrenrechte des Ge
meinschuldners. S.Mot.Schluß- 
bemeickungen zu Buch II Tit. 7 
im letzten Abs. (S. 439) vbd. 
Mot. z. EG. §. 4 in Abs. 1 
(S. 467).

8 EG. §. 8 vbd. Mot. z. EG. 
§. 8 (S. 470).

9 S. EG. §§. 9-13. Diese 
Ausnahmen von der Regel, daß 
in jedem seit dem 1. Oktober 
1879 eröffneten Concursver
fahren nur die Concursordnung 
maßgebend ist, werden treffen
den OrteS näher angegeben 
werden.

10 EG. §. 4 Abs. 2. S. unt. 
§. 58. I.

11 EG. §. 5 Nr. 2.
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sie nicht ausdrücklich aufgehoben sind." Aufgehoben sind 

aber:* * * * * 13 * 15 16

1. §. 51 des Genoffenschaftsgesetzes vom 4. Juli 1868 

und die in §. 48 dieses Gesetzes bestimmte Zuständigkeit 

des Handelsgerichtes;"

2. §§. 13—18 des Rechtshülfegesetzes vom 21. Juni 1869;"

3. §§. 281—283 des Strafgesetzbuches."

Der Art. 80 der Wechselordnung ist dahin abgeändert, 

daß die Verjährung auch nach Maßgabe des §. 13 der 

Concursordnung unterbrochen wirb.17 18

Die Verjährung zu Gunsten eines zur Zeit der Eröffnung 

des Concursverfahrens über das Vermögen einer eingetrage

nen Genossenschaft bereits aus der Genoffenschaft ausgeschie

denen oder ausgeschlossenen Genossenschafters wird auch durch 

Anmeldung der Forderung in dem Concurse der Genoffeu- 

schaft unterbrochen?3

V. Was endlich das Verhältniß der Concursordnung 

zum ausländischen, d. h. außerhalb des Deutschen Reiches 

geltenden, Rechte anlangt, so werden zuvörderst die vom 

Reiche oder von einzelnen Bundesstaaten mit ausländischen

" EG. §. 3 Abs. 1. Die fort-
geltenden Vorschriften werden
jedesmal an gehöriger Stelle
namhaft gemacht werben.

18 EG. §. 3 Abs. 2.
" Ersetzt durch Conc.O. §§.

195—197, §.64. S. nut. §.53.
15 Vgl. Mot. z. EG. §3 Nr. 2 

(S. 465 fg.).
16 Ersetzt durch Conc O. §§. 

209-214. S. unt. §. 58.
" EG. §. 3 Abs. 3.
18 EG. §. 3 Abs. 4. Vgl.

GenoffenschastsG. v. 4. Juli 
1868 §§. 63, 64 Abs. 1. S. 
unt. §. 53 Anm. 12. — Außer
dem ist auch der Art. 122 deö Han
delsgesetzbuches durch ConcD. 
§. 201 Abs. 2 vbd. §. 57 ob«- 
ändert, und der am Schluffe 
dieses Artikels für die Landes
gesetzgebung gemachte Vorbehalt 
lst durch Conc.O. §. 3 Abs. 1 
beseitigt. S. unt. §. 55 Anm. 18 
u. 17.
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Staaten abgeschlossenen Staatsverträge durch die ConcurS- 
ordnung, wie durch die übrigen Reichs-Justizgesetze, nicht 
berührt." Außerdem geht die Concursordnung von dem 
Grundsätze der Gleichberechtigung des inländischen und des 
ausländischen Concursrechtes aus und schreibt daher dem im 
Auslande eröffneten Concursverfahren im Allgemeinen volle 
Wirkung nach Maßgabe des ausländischen Rechtes auch in 
Ansehung der inländischen Gläubiger und des im Jnlande 

befindlichen Vermögens zu. Weil jedoch noch keineSwegeS 
alle Staaten eine solche Gleichberechtigung anerkennen, so 
führt sie diesen Grundsatz nur mit gewissen Beschränkungen 
durch oder gestattet die Anordnung von Beschränkungen zur 

Anwendung eines Vergeltungsrechtes."

§. 3.

III. Litteratur.

Als die hauptsächlichsten Schriften über die Reichs-Con- 
cursordnung sind die folgenden zu nennen:

vom 10. Juli 1879 §. 14 in19 Vgl. Mot. z. EG. §§. 3 
-7 (S. 463), Begr. z. EG. z. 
GV. a. E. (S. 214 a. E.), Begr. 
z. Entw. der CP. §§. 610, 611 
a. E. (S. 403), Mot. z. EG. z. 
StP. §. 5 a. E. (S. 256 a. E.).

90 S. Conc.O. §§. 4, 207, 
208. Vgl. Mot. §. 4 (S. 31 fg.), 
§§. 207, 208 (S. 456 ff.), Prot. 
S. 8 fg., 196 ff. S. unt. §. 8. 
VI., §. 57. — Eine Beziehung 
zum ausländischen Rechte liegt 
auch noch darin, daß die Con- 
curSordnung nach dem Gesetze 
über die Consulargerichtsbarkeit 

den Landern, in welchen dem 
Deutschen Reiche die Consular
gerichtsbarkeit zusteht, für die 
Concurssachen der dieser Ge
richtsbarkeit unterworfenen Per
sonen maßgebend ist Jedoch 
mit gewissen, durch die Eigen
thümlichkeit des Verhältnisses 
gebotenen Abweichungen. S. die 
§§. 12 Abs. 1, 18 Abs. 2 u. 3, 
19, 45 des Gesetzes. Wo die 
Concursordnung auf Landesrecht 
Bezug nimmt, ist das Recht 
derjenigen preußischen Landes-
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I. Commentare:* 1

A. Hullmann, Konkursordnung für das Deutsche 
Reich. Nördlingen 1879. VIII. u. 388 SS. 

Julius Petersen, Konkursordnung für das Deutsche 
Reich. Lahr 1878. XXII. u. 571 SS. 

Dr. von Sarwey, Die Konkursordnung für daS 
Deutsche Reich. Berlin. 1879. LVI. u. 806 SS. 

W. Stieglitz, Die Konkursordnung für das Deutsche 
Reich. Tübingen 1879. XXXIX. u. 779 SS. 

Dr. Otto Freiherr von Bölderndorff, KonkurS- 
ordnung für das Deutsche Reich. Erlangen 1879. 
Abth. I. XXXIV. u. 593 SS. Abth. II. 717 SS.

F. A. Wengler, Die Konkursordnung für daS 
Deutsche Reich. Leipzig 1879. VI. u. 768 SS.

G. von Wilmowski, Deutsche Reichs-KonkurS- 
ordnung. Berlin 1878. VIII. u. 372 SS. 2. Aust. 
1881?

II. Systematische Darstellungen:

1. des Concursrechtes und ConcursverfahrenS:
Dr. Carl Fuchs, Der deutsche ConcurSproceß. 

Leipzig 1877. VI. u. 180 SS.
2. bloß des Concursrechtes:

Dr. Heinrich Dernburg, Lehrbuch deS Preu-

theile anzuwenden, in welchen 
daS Allgemeine Landrecht gilt. 
S. §§. 3 Abs. 1, 14 deS Ge- 
setzeS. Dgl. noch Stiegl. Schluß
bemerkung zu Buch II. Tit. 8 
(E. 707 fg.).

1 Zu erwähnen ist, daß Hull
mann und v. Sarwey an der

Dorberathung der ConcurSord- 
nung als Mitglieder der Reichs
tags - Commission in hervorra
gender Weise Antheil genommen 
haben.

3 BiS setzt (Anfang Mai) 1. 
Lieferung, bis zu Conc.O. §. 23 
reichend.
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ßischen Privatrechts. 2. Aust. Band II. Halle
1880. §§. 111-132.

III. Erörterung der juristischen Grundlagen:
Dr. Aug. Sigm. Schultze, Das' Deutsche KonkurS- 

recht in seinen juristischen Grundlagen. Berlin 1880. 
XII. u. 156 SS. 

In sorgfältiger und sehr beachtenSwerther Weise ist das 
Concursrecht auch berücksichtigt bei

Gustav Mandry, Der civilrechtliche Inhalt der 
Reichsgesetze. Tübingen 1878?

1 Alle diese Schriften werden 
nur mit den Namen der Ver- 
faffer angeführt, und zwar unter 

Anwendung folgender Abkür
zungen: Hullm., Pet., Stiegl., 
Bold., Wilm.



Erster Theil.

Das Concursrecht.

8-4.
Einleitung.

I. Da es bei entwickelten wirthschaftlichen Verhältnissen 
und ausgebildetem Tauschverkehr in der Regel leicht ist, 
Güter jeder Art einerseits mittels Geldes zu erwerben, an
dererseits in Geld umzusetzen, so muß auf höheren Stufen 
wirthfchastlicher Entwickelung der allgemeinen Anschauung als 
die weitaus wichtigste Seite aller Bermögettsstücke ohne Rück
sicht auf ihre sonstige Verschiedenheit naturgemäß ihre ge
meinsame Eigenschaft als Träger von Geldwerthen erscheinen. 
Entsprechend stellen sich die Schuldep ohne Rücksicht auf die 
Verschiedenheit deS Gegenstandes gemeinsam ate Verringe
rungen deS Geldwertes des Vermögens dar, akS fremde 

Geldwerthe („aes alienum“), für deren richtige Erstattung 
an die Berechttgten der Schuldner verantwortlich ist. So
weit der Geldwerth der Acttven durch denjenigen der Schulden 

ausgewogen wird, ist daher der Schuldner der Sache nach 
Inhaber und Verwalter fremden Vermögens, eines Ver
mögens, welches für eine bloß die Werthseite ins Auge
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fassende Betrachtung nicht ihm, sondern seinen Gläubigern 

gehört?
Auf dieses Verhältniß muß der Schuldner bei seiner Le

bens- und Geschäftsführung gebürende Rücksicht nehmen. 
Er handelt unehrlich und schädigt in schuldhafter Weise 
fremdes Vermögen, wenn er sich nicht bloß mit Absicht, 
sondern auch nur durch Lässigkeit, Leichtsinn oder unordent
liche Geschäftsführung zur Befriedigung seiner Gläubiger 
außer Stande setzt? Ja selbst Dritte müssen darauf Rück- 
ficht nehmen, wenigstens insofern, als sie nicht zu absichtlicher 
Benachtheiligung der Gläubiger wissentlich die Hand bieten, 
und als sie sich nicht durch unentgeltliche Zuwendungen, 
welche ihnen der Schuldner auf Kosten der Gläubiger ge
macht hat, zum Nachtheil der letzteren bereichern dürfen?

Gleichwohl enthält, da die activen Vermögensstücke deS 
Schuldners von dem nicht einseitig bloß die Werthseite des 
Vermögens beachtenden Rechtsstandpunkte immerhin sein 
eigenes Vermögen sind, und da ferner die Gläubiger, wenn 
sie nur rechtzeitig ihre Befriedigung erhalten, sich nicht darum 
zu kümmern haben, ob der Schuldner dieselbe auS eigenen

1 Vgl. L. 39 §. 1 D. de verb. 
eign. 50, 16: Bona intelle- 
guntur cuiusque, quae de- 
ducto aere alieno supersunt. 
S. auch Mot. §§. 202—206 in 
Abs. 3 (S. 453): „Reicht der 
Nachlaß zur Deckung der Schul
den nicht aus,--------so wird
er für den Erben factisch seinem 
Sanzen Umsange nach zu einer 

rcmbcn Sache.------- Die Gläu
biger sind eS in Wirklichkeit 

allein, welchen der Nachlaß zu
kommt."

3 Auf diesem Gesichtspunkte 
beruhen die Ehrenfolgen, welche 
sich an die Concurseröffnung 
knüpfen, und die in Conc.O. 
§§.209,210 festgesetzten Strafen.

3 Hierauf beruhen neben der 
Strafbestimmung in Conc.O. 
§. 212 namentlich die in Conc.O. 
§§. 24, 25 und in dem Anfech- 
tungsG. v. 21. Juli 1879 §. 3 
festgesetzten Anfechtungsrechte.
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oder vermöge seines Credites aus fremden Mitteln beschafft, 
der Zustand der Ueberschuldung, d. h. der Unzulänglichkeit 
des Geldwerthes der Activen zur Deckung des GeldwertheS 
der Schulden, für sich allein und so lange der Schuldner 
zahlungsfähig, d. h. zur pünttlichen Erfüllung seiner Geld
verbindlichkeiten im Stande ist/ noch keinen genügenden 
Rechtfertigungsgrund, ihn selbst in seiner wirthschaftlichen 

Freiheit und in der Verfügung über jenes sein Vermögen 
sowie seine einzelnen Gläubiger aus Rücksicht auf die übrigen 
in der freien Geltendmachung ihrer Forderungen durch 
äußeres Eingreifen zu beschränken. Diese- könnte sogar 
nicht einmal im wohlverstandenen Interesse der Gläubiger 
liegen; denn es benähme dem Schuldner die nur bei unge
störter Freiheit der Bewegung gegebene Möglichkeit, durch 
Thättgkeit und Einsicht, namentlich aber durch Benutzung 
des chm zustehenden Credites, den Zustand der Ueberfchul- 
dung zu überwinden, und es hätte daher für die Gläubiger 
nothwendig Verluste zur Folge, während doch der Schuldner 
thatsächlich bewiesen hat, daß er bisher durch seine Ueber
schuldung an der Befriedigung seiner Gläubiger nicht gehin
dert war. Endlich kommt in Betracht, daß bei der engen 
und mannigfaltigen Verflechtung der wirthschaftlichen Be
ziehungen jede Hemmung deS freien Ganges der wirthschäst- 
lichen Bewegung, wenn sie auch nur an einem einzelnen 
Punkte stattfindet, immer auf weitere Kreise störend einwirkt 
und daher schon aus Rücksichten des Gemeinwohls so lange

* Bloß die Geldverbindlich
keiten kommen in Bettacht, weil 
alle anderen Vermögensrecht- 
lichen Verbindlichkeiten, wenn 
ihre Erfüllung dem Schuldner 

unmöglich wttd, soweit sie da
durch nicht untergehen, sich zu
nächst in Geldveroindlichveiten 
auflösen.
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vermieden werden muß, als sie nicht durch unbedingt zwin
gende Gründe geboten erscheint?

II. Solche Gründe sind aber vorhanden, sobald der 
Schuldner zahlungsunfähig geworden und dieser Zustand 

äußerlich, insbesondere durch Zahlungseinstellung, zu Tage 
getreten ist. Denn darin liegt der thatsächliche Beweis, daß 
er neue Mittel zur Erfüllung seiner Berbindlichkeiteu im 
Wege des Credites nicht aufzutreiben vermag, und daß daher 
seine Gläubiger für ihre Befriedigung bloß noch auf Das
jenige angewiesen sind, was ihm selbst an activen VermögenS- 
stücken gehört. Zugleich aber ist eine starke Vermuthung 
begründet, daß dieses Activvermögen zur Deckung der 
Schulden nicht ausreiche, da eine Zahlungsunfähigkeit ohne 
Ueberschuldung nur in den allerseltensten Fällen vorkommt. 
Sonach muß sich jetzt und jetzt erst die Vorstellung mit voller 
Schwere geltend machen, daß Dasjenige, was der Schuldner 
vom Rechtsstandpunkte aus zu Eigen hat, dem Werthe nach 

vielmehr seinen Gläubigern gehört, und daß er also der 
Sache nach bloß noch Verwalter fremden Vermögens ist, und 
zwar ein Verwalter, dessen Gebarung sich bereits als für die 
Gläubiger verderblich gezeigt hat. -

Bei dieser Sachlage wird es nunmehr zur unabweislichen 
Anforderung der Gerechtigkeit, im Interesse der Gläubiger 
dem Schuldner diese Verwaltung zu nehmen und durch 
äußeres Eingreifen dafür zu sorgen, daß jene aus den noch 
vorhandenen Activen, so weit sie reichen, unverkürzt, und 
zwar insbesondere auch unverkürzt durch die Theilnahme 
neuer Gläubiger, ihre Befriedigung erhalten. Weil aber die

5 Vgl. Mot. §. 94 in Abs. 1 I Buch II. Tit. 6 in Abs. 2 a. E. 
u. 2 (S. 319 fg.), Vordem, zu | (S. 391 a. A.).
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Forderung jedes Gläubigers gleichermaßen einen Geldwerth 

darstellt, zu dessen Erstattung der Schuldner verpflichtet ist, 
und weil also das vorhandene Activvermögen des letzteren 
seinem Werthe nach dem einen Gläubiger so gut als dem 
anderen gehört, so wäre es ferner eine ungerechte Aneignung 
fremden VermögenswertheS, wenn einzelne Gläubiger mit 
Benutzung einer besonderen Gunst der Umstände oder des 
Schuldners sich ohne Rücksicht auf die übrigen für ihre For
derungen aus jenem Activvermögen volle Befriedigung ver
schaffen und so die Folgen des gemeinsamen Mißgeschicke- 
ausschließlich auf die übrigen abwälzen wollten.« Jene- 
äußere Eingreifen muß daher auch in dem Sinne stattfindeu, 
daß dieses verhütet und jedem Gläubiger die ihm gerechter 
Weise gebärende Befriedigung zu Theil werde, d. h., weil 
abgesehen von einzelnen durch besondere Rücksichten gerecht
fertigten Ausnahmen alle Gläubiger gleich starke Ansprüche 

haben, im Allgemeinen eine Befriedigung nach gleichem Ber- 
hältniffe. Dieses Ziel ist aber nur dadurch zu erreichen, daß 
die Freiheit der Gläubiger zu vereinzelter Geltendmachung 
ihrer Forderungen gänzlich aufgehoben und zur Befriedigung 
sämmtlicher Gläubiger aus den vorhandenen Activen de- 
Schuldners ein gemeinsames Verfahren (das ConcurS- 
verfahren) unter der Leitung eines Gerichtes (deS (Eon» 
curSgerichtes) eröffnet wird, in welches jeder Gläubiger, 
um an jener Befriedigung Theil zu nehmen, mit seiner For
derung eintreten muß?

6 AuS dieser Erwägung er
klären sich insbesondere auch die 
in ConcO. §. 23 festgesetzten An
fechtungsrechte sowie die Straf- 
hestünmung in Conc.O. §. 211. 

Kittiug, TomurSrecht.

7 Dgl. Mot. Vordem, z. Buch I. 
TU. 1 in Ads. 1, 8 u. 10 g. tz. 
(S. 14, 16, 18). - Die Mo- 
tive bezeichnen die in Folge der 
eingetretxnen ZqhlungSunfähig?
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Doch greift auch bei sichtlich gewordener Zahlungsunfähig
keit des Schuldners das Recht und der Staat nicht unauf
gefordert ein. Denn es handelt sich hier überall um privat

kett begründete gerechte Erwar
tung der derzeit vorhandenen 
Gläubiger, aus dem zur Zeit 
vorhandenen Vermögen des 
Schuldners ausschließliche und 
gemeinschaftliche Befriedigung 
nach gesetzlicher Ordnung zu er
langen, als rechtlichen Con- 
cursanspruch, welcher durch 
das Zahlungsunvermögen des 
Schuldners und die Collision 
der gegen ihn bestehenden For
derungen für jeden Gläubiger er
zeugt werde. S. Mot. Vordem, z. 
Buchl. Tit.1 in Abs.l(S.14fg.), 
Vordem, z. Buch I. Tit. 3 in 
Abs.22 (S. 102 fg.), §§.96- 
101 in Abs. 7 (S. 330 a. E.). 
Es liegt nach manchen Aeuße
rungen der Motive nicht fern, 
dabei im Sinn derselben an 
einen ganz neuen, eigenartigen, 
erst durch die Zahlungsunfähig
keit entstehenden privatrechtlichen 
Anspruch von obligatorischer Na
tur zu denken, welcher durch den 
Antrag auf die Concurseröff- 
nung geltend gemacht werde. Auch 
ist die Bedeutung des Concurs- 
ayspruches mehrfach so aufgefaßt 
worden. S. Wilm. Einl. §. 3 
Abs.2(S.I5fg., 2. Aust. S. 18), 
Vordem, z. Buch I. Tit. 1 unter 
Nr. 1 (S. 42, 2. Aust. S. 40), 
Stiegl. Einl. §. 3 (S. XIX), 
Schultze S. 10 ff. Allein in 
diesem Sinn ist die Annahme 

eines Concursanspruches gewiß 
nicht gerechtfertigt. Die Gläu- 

[ biger haben nach wie vor ein
getretener Zahlungsunfähigkeit 
ihres Schuldners bloß den An
spruch aus Befriedigung aus 
seinem Vermögen. Durch die 
Zahlungsunfähigkeit wird dieser 
Anspruch nur in der Weise be
einflußt, daß er, weil der Schuld
ner neue Mittel nicht mehr be
schaffen kann, sein zur Zeit vor
handenes Activvermögen fest er
greift, woraus sich, da dieses 
von den Ansprüchen aller vor
handenen Gläubiger gilt, von 
selbst die wechselseitige Beschrän
kung der Befriedigung ergibt. 
Demgemäß machen denn auch 
die Gläubiger im Concursver- 
fahren einfach nur ihre Forde
rungen geltend (s. z. B. Conc.O. 
§. 13). Die Defugniß zum An
träge auf die Eröffnung de- 
Concursverfahrens aber kann 
deshalb nicht als ein besonderer 
Anspruch im privatrechtlichen 
Sinn angesehen werden, weil die 
Concurseröffnung für sich allein 
dem Antragsteller noch gar nichts 
verschafft, und weil diese An- 
tragsbesugniß zudem auch dem 
Schuldner zustehl. Aus derAner- 
fennung des Concursanspruches 
können überhaupt, wie mir scheint, 
nur gesetzaeberische, nicht un
mittelbar juristische Folgen ge-



Einleitung, ß. 4. 19
rechtliche Interessen, deren Wahrung hier wie sonst den De- 
theiligten überlassen bleibt, und den Anforderungen der 
Gerechtigkeit ist daher genügt, wenn jeder Betheiligte in der 
Lage ist, jenes Eingreifen und die Eröffnung des Concurs- 
verfahrens durch seinen Antrag herbeizuführen.* * * * * * 8

III. Das Concursverfahren hat zum Zwecke, den zur 
Zeit vorhandenen Gläubigern des Schuldners, die jetzt 
Concursglüubiger heißen, während er selbst Gemein
schuldner heißt/ aus seinem zur Zeit vorhandenen Activ
vermögen, soweit es der Zwangsvollstreckung und somit 
überhaupt dem Angriffe der Gläubiger unterliegt, der sog. 
Concursmasse," eine gemeinsame und gerechte Befriedi-

zogen werden, und es ist daher
wohl am besten, die Verwen
dung dieses, wenig klaren und
überdies entbehrlichen, Begriffes
lieber ganz zu vermeiden. Vgl.
Mandry S. 381 Anm. 14.

8 S. Mot. §. 95 (S. 325 ff.). 
Die Antragsbefugniß ist von 
der Concursordnung nicht bloß 
jedem beteiligten Gläubiger, 
sondern mit Recht auch dem 
Schuldner selbst gegeben; denn 
erstens hat er im Fall der Zah
lungsunfähigkeit wenigstens die 
sittliche Verpflichtung, für die 
gerechte Befriedigung seiner 
Gläubiger aus seinem noch vor- 
handenen Vermögen zu sorgen 
(s. Mot. a. a. O. m Abs. 4 und 
Conc.O. §.211), und zweitens 
kann er, um der sein wirthschaft- 
licheS Wiederemporkommen im 
höchsten Grade gefährdenden 
Bedrängung durch die regellosen

und unberechenbaren Einzelan
griffe seiner Gläubiger zu ent
gehen, sogar ein sehr großes 
und berechtigtes eigenes Inter
esse daran haben, die Befriedi
gung derselben in ein festes und 
gesetzlich geregeltes Geleise hin- 
uberzuleiten.

9 S. Conc.O. §. 2.
10 S. Conc.O. §. 1. Die Be

schränkung des Concursverfah- 
rens auf das der Zwangsvoll
streckung ausgesetzte Vermögen 
rechtfertigt sich auö dem Grunde, 
well man von denjenigen Ver
mögensstücken, aus welchen die 
Gläubiger keine Befriedigung 
verlangen können, nicht sagen 
kann, daß sie ihrem Geldwerthe 
nach den Gläubigern gehören. 
Desgleichen beruht auch die Be
schränkung desselben auf das

!ur Zeit inner Eröffnung vor
handene Vermögen mit Aus- 

2*
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gung zu verschaffen. Demnach wird durch die Eröffnung 
des ConcursverfahrenS die bisherige Entwickelung der Ber- 
mögensverhältniffe des Gemeinschuldners gehemmt und gleich
sam in ihrem derzeitigen Stande festgehalten. Die im Zeit
punkte der Concurseröffnung vorhandenen Schulden sollen 
nach Maßgabe ihres Standes in diesem Zeitpunkte aus dem 
in dem gleichen Zeitpunkte vorhandenen Activvermögen nach 
Maßgabe seines Standes in demselben soweit als möglich 
getilgt werden."

Zur Erreichung dieses Ziels muß aber jetzt eine neue 
Entwickelung beginnen. Denn eine gemeinschaftliche und ge
rechte, d. h. in der Regel gleichmäßige, Tilgung der gesummten 
Schulden aus den gesammten Activen ist nur möglich, wenn, 
entsprechend zudem dem Grundgedanken, auf welchem das Con- 
cursverfahren beruht, jene wie diese ohne Rücksicht auf ihre 
sonstige besondere Beschaffenheit nur nach der ihnen allen 
gemeinsamen Werthseite in Betracht gezogen werden, nach

schluß alles nachher neu erwor
benen keinesweges, wie die Mot. 
§. 1 in Abs. 7 (S. 20) erklären, 
nur auf Rücksichten der Billig
keit und Nützlichkeit, sondern 
sie ist, da an dem Verfahren 
bloß die zur Zeit der Concurs- 
eröffnunß vorhandenen Gläubi
ger Theü nehmen, ganz folge
recht. Denn, wenn sich auch 
der Befriedigungsanspruch der 
Gläubiger nicht auf daS zu 
einer bestimmten Zeit erwor
bene Vermöaen des Schuldners 
beschränkt, so kann man doch 
nur von dem zur Zeit der 
Concurseröffnung vorhandenen

Vermögen sagen, daß eS dem 
Werthe nach den damals vor
handenen Gläubigern gehöre, 
da auf das später erworbene 
die neuen Gläubiger gleiche 
Ansprüche haben. S. Mot. §. 1 
in Abs. 8 (S. 20).

11 Vgl. Mot. §. 12 in Abs. 1 
(S. 53), §. 15 in Abs. 3 (S. 65), 
§. 58 in Abs. 8 (S. 278). Daß 
sich das Maß der Befriedigung 
der Concursgläubiger aus der 
Concursmaffe unbedingt nach 
den Verhältnissen zur Zeit der 
Concurseröffnung richtet, ist so
nach ebenfalls durchaus natur
gemäß und folgerecht.
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welcher sie allein als gleichartige, einer wechselseitigen Ver
gleichung und Abrechnung zugängliche Größen erscheinen. 
Jede Forderung kann daher im Concursverfahren nur nach 
ihrem Geldwerthe zur Zeit der Concurseröffnung geltend 
gemacht werden und muß sich sonach, wenn sie ursprünglich 
nicht auf Geld oder doch nicht auf einen bestimmten Geld
betrag gerichtet war, durch die Geltendmachung gegen die 
Concursmaffe in eine bestimmte Geldforderung umwandeln." 
Desgleichen müssen die Activen, soweit sie nicht in Geld be
stehen, in Geld umgesetzt werden. Während aber die Umwand
lung der Concursforderungen in Geldforderungen sich ein
fach durch Abschätzung und Rechnung vollzieht, bedarf es zur 
Umsetzung der Activen in Geld einer verwaltenden Thätigkeit. 
Diese muß im Hinblicke auf die Aufgabe des Concursverfahren- 
immer in erster Reihe das von dem persönlichen Interesse 
des Gemeinschuldners oft sehr verschiedene Interesse der 
Concursgläubiger zur Richtschnur nehmen." Sie kann daher 
nicht dem Gemeinschuldner überlassen, sondern muß in die 
Hände einer von ihm unabhängigen anderen, zur Wahrung 
voller Unabhängigkeit mit amtlichem Charakter bekleideten 
Person, des von dem Concursgerichte ernannten Con- 
eursverwalters, gelegt werden, der überhaupt die Auf
gabe hat, die gesetzmäßige Befriedigung der Concursgläubiger

11 S. Mot. §§. 62, 63 in 
Abs. 1 u. Nr. 1 (S. 289 sg.), 
§. 47 st. E. (S. 234).

13 S. Mot. §§. 79 — 84 in 
«bf. 3 (S. 309 fg.), §. 107 in 
tos. 4 g. E. (S. 339 st. A.), 
9§. 193, 194 in Abs. 7 (S. 444 
g. E.). DstS Interesse der Gläu

biger fällt keinesweges so aus
nahmslos, als die Mot. Vordem, 
z. Buch I. Tit. 1 in Abs. 8 a. E. 
(S. 16 st. E.), §§. 8 u. 9 in 
Abs. 14 (S. 45 st. A.) annehmen, 
mit demjenigen auch selbst eine
redlichen Schuldners zusammen.
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aus der Concursmaffe herbeizuführen?^ Weil der Concurs- 
verwalter im Jntereffe der Concursgläubiger bestellt wird, und 
weil überhaupt das Concursverfahren vornehmlich im Jntereffe 
dieser Gläubiger stattfindet, so ist eS natürlich, daß ihnen in 
Gestalt der ihre Gesammtheit darstellenden Gläubiger
versammlung ein wesentlicher Einfluß auf seine Auswahl 
und eine weitgehende Einwirkung auf seine Geschäftsführung 

zukommt, welche sie namentlich durch einen ihm zu fort
laufender Unterstützung und Ueberwachung an die Seite ge
setzten Gläubigerausschuß ausüben können."

IV. Durch die Concurseröffnung hört die Concursmaffe 
noch nicht auf, im Rechtssinn Vermögen des Gemeinschuldners 
zu sein." Denn die Concursgläubiger sind nicht schon durch 
die Eröffnung des Concursverfahrens mittels Empfanges 
der Concursmaffe an Zahlungsstatt befriedigt, so daß eS 
sich in diesem Verfahren nur noch um eine Auseinander
setzung unter ihnen selbst handelte, sondern sie sollen erst 
durch das Verfahren aus der in Geld umgesetzten Maffe 
befriedigt werden, und es wäre daher geradezu zweckwidrig, 
diese dem Gemeinschuldner rechtlich abzusprechen. Wohl 
aber verliert er im Interesse der Concursgläubiger die Ber- 
waltungs- und Berfügungsbefugniß über die Masse an den 
Concursverwalter?7 So erhält er zu derselben gleichsam 
die rechtliche Stellung eines Entmündigten, der Concurs-

" Vgl. unt. §. 29. III.
» S. Mot. §. 5 a. E. (S. 35), 

§§. 70—78 in Abs. G (S. 302 fg.), 
§§. 79-84 in Abs. 3-7 (S. 
309 ff.).

16 S. Conc.O. §. 5 Abs. 1: 
„sein zur Concursmaffe gehö

riges Vermögen". Vgl. Mot. 
Vordem, z. Buch I. Tit. 1 in 
Abs. 4 u. 6 (S. 15, 16), Prot. 
S. 9.

17 S. Mot. Vordem, z. Buch I. 
Tit. 1 in Abs. 8 (S. 16), §. 5 
in Abs. 8 u. 9 (S. 34 fg.).
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Verwalter diejenige seines Vormundes. Jedoch wird der 
Gemeinschuldner nicht überhaupt handlungs- oder verfügungs
unfähig, sondern er behält die freie Verfügung nicht allein 
über diejenigen Vermögensstücke, welche, weil der Zwangs
vollstreckung nicht unterworfen,^ von der Concursmaffe aus
geschlossen sind, sondern auch und namentlich über alles nach 
der Concurseröffnung neu erworbene Vermögen.

Sonach sondert sich sein im Concurse befangenes Ver
mögen rechtlich von seinem übrigen (freien) Vermögen. Jedes 
unterliegt als selbständiges Ganzes einer selbständigen Ent
wickelung. Weil aber die Entwickelung der Concursmaffe durch 
das Jntereffe der Concursgläubiger bestimmt wird, während 
sich diejenige des freien Vermögens durch das persönliche 
Jntereffe des Gemeinschuldners bestimmt, so stehen sich in 
Ansehung des einen und des anderen Vermögens auch gleich
berechtigte gesonderte Jntereffen gegenüber, woraus stch er- 
Närt, daß während des Concursverfahrens zwischen der 
Concursmaffe und dem Gemeinschuldner selbst, d. h. seinem 

freien Vermögen, rechtliche Ansprüche und Verpflichtungen 
und folglich auch Rechtsstreitigkeiten möglich sind."

18 S. Conc.O. §. 1 Abs. 2 
vbd. Prot. S. 5. Val. auch 
Mot. §. 51 Nr. 3 (S. 244), 
§§. 118—120, 124 in Abs. 1 
a. E. (S. 351). DaS Verhält
niß ist ein rechtlich sehr eigen
thümliches, weil die Maffe ju
ristisch Vermögen des Gemein- 
schuldnerS ist und daher seine 
Ansprüche an die Maffe juristisch 
alS Ansprüche an sich selbst er- 
scheinen. Indessen bietet daS 
Verhältniß deS Erben, der mit 
der RechtSwohlthat des Jnven- 

tarS angetreten hat, zu der Erb
schaft eine Analogie. Vgl. 
Unger, System des öfterreich, 
allg. Privatrechts VI. §. 42. 
Noch näher verwandt ist daS 
Verhältniß, welches nach dem 
römischen Rechte ursprünglich 
zwischen dem Gewalthaber und 
dem castrense peculium seines 
HaussohnS bestand. Obwohl 
juristisch Dermöaen des Ge
walthabers, war oieses doch der 
Verwaltung und Verfügung des
selben rechtlich entzogen und
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V. Zu dem von dem Concursverfahren erfaßten Ver
mögen des Gemeinschuldners (Concursvermögen) gehören 
nicht allein die zur Zeit der Concurseröffnung vorhandenen 
Activen als positive, sondern auch die zu dieser Zeit vor
handenen Schulden als negative Bestandtheile desselben; 
denn beiderlei Bestandtheile eines Hermögens bilden immer 
zusammen erst das wirkliche Vermögen und bestimmen seinen 
Gesammtrverth." j[uc^ darf gerade in Ansehung des Con- 
cursvermögens diese Zusammengehörigkeit nie vergessen wer
den. Denn beiderlei Bestandtheile nehmen allerdings im 
Concursverfahren ganz selbständige Wege und treten daher 
für die praktische Behandlung als zwei getrennte Massen,

derjenigen des Haussohns nach 
Maßgabe seines eigenen Inter
esses überlassen. Deshalb wur
den wahrscheinlich von Anfang 
an und jedenfalls später, obwohl 
die Auffassung des castrense 
peculium als eineS Vermögens 
deS Gewalthabers noch immer 
nicht ganz verschwunden war, 
in Ansehung desselben auch 
wirksame Ansprüche und sogar 
Processe zwischen Gewalthaber 
und Haussohn als möglich an
genommen. Vgl. mein Buch 
über das castrense peculium 
S. 103 ff., 174 ff. S. auch unt. 
§. 24. IV.

19 S. Mot. §. 12 in Abs. 1 
(S. 53): „Der Beschlagnahme 
der Vermögensstücke des Ge
meinschuldners entspricht so zu 
sagen eine Beschlagnahme aller 
Forderungen der Concursgläu- 
biger." Ein fernerer Beweis, 

daß vom Standpunkte der Con- 
cursordnung auch die Concurs- 
forderungen zu dem vom Con
cursverfahren ergriffenen und 
dadurch für die Dauer desselben 
von dem übrigen Vermögen des 
Gemeinschuldners rechtlich ge
sonderten Vermögen gehören, 
ließt darin, daß die Concurs- 
glaubiger wahrend des Concurs- 
verfahrens dieses übrige Ver
mögen nicht angreifen dürfen. 
S. Conc.O. §. 11. Sie sind 
also, ähnlich den Gläubigern 
einer mit der Rechtswohl
that des Inventars erworbenen 
Erbschaft, während des Con- 
cursverfahrens rechtlich nur 
Gläubiger des ConcurSvermö- 
genS. Ob die Concursordnung 
nicht hierin etwas zu weit ge
gangen sei, mag dahingestellt 
bleiben.
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die Concursmasse und die Schuldenmasse, ausein
ander.^

Während bei dem gewöhnlichen und normalen Entwicke- 
luvgsproceffe eines Vermögens zwischen der Entwickelung der 
Activen und derjenigen der Passiven eine fortlaufende Wechsel
wirkung besteht, ist durch die Eröffnung des Concursverfah- 
rens die Entwickelung der Concursforderungen vorläufig ab
geschloffen. Abgesehen davon, daß sie Behufs der Geltend
machung im Concursverfahren nach ihrem Geldwerthe zur 
Zeit der Concurseröffnung abgeschätzt, und daß sie ferner, 
um an der Befriedigung aus der Concursmaffe Theil zu 
nehmen, gehörig angemeldet, geprüft und festgestellt werden 
müssen, was aber alles im Grunde ihre innere Entwickelung 
nicht berührt, steht diese Entwickelung einstweilen, und zwar 
gleichermaßen für alle Concursforderungen, vollständig still, 
bis hinreichende baare Masse zu einer Bertheilung vorhanden 
ist. Dagegen beginnt für die Concursmaffe mit der Con- 
eurseröffmmg eine um so regere und beschleunigtere Ent
wickelung. Denn gerade um jenen Stillstand nicht länger 

als unbedingt nothwendig andauern zu lassen, zugleich aber 
den Concursgläubigern möglichst volle Beftiedigung zu ver
schaffen, muß sie möglichst rasch und möglichst vortheilhaft 
in Geld umgesetzt werden. Dazu bedarf es aber deS Ab
schlusses mannigfaltiger Rechtsgeschäfte und der Eingehung

80 S. Conc.O. §. 1 vgl. Conc.O. 
Buch II. Tit. 4, insbes. §. 136. 
In GK. §. 52 und RAGeb. 
§. 59 Abs. 1 ist die ConcurS- 
mässe als Activmasfe be
zeichnet. Die in Geld umge
setzte und dadurch zur Berthei

lung reife Concursmaffe heißt 
TheilungSmasse. S.Conc.ö. 
Buch II. Tit. 3, Conc.O. §. 136 
und Mot. Vordem, z. Buch I. 
Tit. 7 (S. 239), §. 107 in Abs. 1 
(S. 336 fg.).
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vielfacher Verbindlichkeiten. Diese, wie überhaupt die Ver
bindlichkeiten, welche aus der Thätigkeit des Concursver- 
walters bei der Verwaltung und Verwerthung der Maffe 
entstehen, nicht minder die durch das Concursverfahren er
wachsenden Kosten müssen vor der Befriedigung der ConcurS- 
gläubiger aus der Masse berichtigt werden, weil dieses 
Verfahren und jene Thätigkeit die unerläßlichen Mittel zur 
Herbeiführung der Befriedigung der Concursgläubiger sind 

und sonach im gemeinsamen Interesse dieser Gläubiger 
stattfinden. Auch geschieht die Berichtigung, weil sie der 
Befriedigung der Concursgläubiger unbedingt und rück
sichtslos vorgeht, naturgemäß unabhängig vom Concurs- 
verfahren und nach den außerhalb desselben geltenden 
Grundsätzen. Es handelt sich hier gleichsam um besondere 
Schulden der Maffe als eines gegen die Concursforde- 
rungen abgeschlossenen Vermögens, welche, bevor dieselbe 
zur Befriedigung dieser Forderungen verwendet werden kann, 
aus ihr getilgt werden müssen. Die Concursordnung be
zeichnet sie daher auch in der üblichen Weise als Masse - 
schulden und Massekosten, die entsprechenden Ansprüche 
als Masseansprüche und die Inhaber solcher Ansprüche 
alS Massegläubiger."

So entwickelt sich also die Concursmasse, ursprünglich 
bloß das zur Zeit der Concurseröffnung vorhandene Activ- 
vermögen des Gemeinschuldners, im Laufe des Concursver- 
fahrens zu einer von den Concursforderungen gesonderten, 
gleich einem selbständigen Bernrögen aus zusammengehörigen

11 S. Conc.O. Buch I. Tit. 7, 
ferner Conc.O. §§. 121 Nr. 2, 
159, 176. Vgl. Mot. Vordem. 

z. Buch I. Tit. 7 (S. 239 fg.), 
§. 53 in Abs. 2 a. E. (S. 248), 
Prot. S. 49.
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Activen und Passiven bestehenden Vermögensmaffe, die erst 
am Ziel ihrer Entwickelung als Theilungsmasse, d. h. als 

eine reine und keinen weiteren Abgängen unterworfene 
Maffe baaren Geldes,^ mit der Schuldenmaffe, welche dieser 
Entwickelung ohne Mitleidenschaft und gewissermaßen ab
wartend gegenübersteht, wieder in Verbindung und Abrech
nung tritt.

Die Concursmaffe kann aber auch noch aus einem an
deren Grunde Minderungen erleiden, welche die Befriedigung 
der Concursgläubiger schmälern. Von ihrem Gesammtwerthe 
gehen nämlich den Concursgläubigern gegenüber auch die 
Werthe derjenigen Vermögensstücke ab, welche schon vor der 
Concurseröffnung für gewisse Forderungen vermöge eine- 
Pfandrechtes oder verwandten Rechtes in bestimmter Weise 
rechtlich verhaftet waren, soweit sie zur Deckung dieser For
derungen erforderlich sind und von den Inhabern derselben 
in Anspruch genommen werden. Denn die letzteren hatten 
auf die genannten Werthe schon vor der Concurseröffnung 
ein festes besonderes Anrecht, und sie verkürzen daher die 
ConcurSgläubiger nicht, wenn sie aus jenen Vermögensstücken 
die abgesonderte Befriedigung verlangen. Weil diese 
aber wiederum auf die Concursgläubiger keine Rücksicht zu 

nehmen braucht, so ist sie, wie diejenige der Massegläubiger, 
naturgemäß an das Concursverfahren und die darin gel
tenden besonderen und beschränkenden Rechtsregeln nicht ge
bunden."

Endlich gehören rechtlich gar nicht zu der ConcurSmaffe

” S. ob. Anm. 20.
M S. Conc.O. §. 3, Conc.O. 

Buch I. Tit. 5. Vgl. Mot. §. 3 
in Abs. 4 (S. 27 fg.), Vordem. 

z. Buch I. Tit. 5 in Abs. 8 
(S. 188 fg.), Vordem, z. Buch I. 
Tit. 7 a. E. (S. 240).
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fremde Vermögensstücke, welche, weil sie sich zur Zeit der 
Concurseröffnung thatsächlich bei denjenigen deS Gemein
schuldners befanden, von dem Concursverwalter thatsächlich 
alS Stücke der Maffe behandelt worden sind. Ein solches 
Bermögensstück kann daher der Berechtigte ohne Rücksicht 
auf das Concursverfahren an sich ziehen und somit aus der 
Concursmaffe aussondern." Weil aber, wenn der AuS- 
sonderungsanspruch streitig ist, wiederum eine mögliche Min
derung der Concursmaffe in Frage steht, so ergibt sich von 
selbst eine Verwandtschaft der praktischen Behandlung dieser 
Ansprüche mit derjenigen der Absonderungs- und Maffe- 
ansprüche."

VI. Es erhellt, daß die Eröffnung und Durchführung 
eines Concursverfahrens nothwendig vielfache und wichtige 
Einwirkungen auf die vermögensrechtlichen Verhältniffe der 
Beiheiligten, des Gemeinschuldners sowohl als der Concurs- 
gläubiger, übt, die sich aber, weil die Concursforderungen 
nach ihrer Kehrseite als Schulden ebenfalls zum Vermögen 
deS Gemeinschuldners gehören, als „Einwirkungen auf die 
vermögensrechtlichen Verhältniffe des Gemeinschuldners" zu- 
sammenfaffen lassen. Sie müssen, ebenso wie die Art und 
der Gang des Verfahrens, vom Rechte genau bestimmt 
werden. Der Inbegriff der einschlagenden Rechtssätze bildet 
einen besonderen Zweig des Privatrechtes und heißt das 
ConcurSrecht im engeren Sinn dieses Wortes." Es ist

" S. Conc.O. Buch l. Tit.4. 
Dgl. Mot. Vordem, z. Buch I. 
Tit. 4 in Abs. 1, 5 u. 6 (@. 
154, 156).

25 S. Conc.O. §§. 9, 121 
Nr. 2.

36 S. Ueberschrift deS ersten 
Buches der ConcurSordnuna 
und EG. §. 4 Abs. 1 a. E. 
Vgl. Mot. Einl. im dritten 
Hauptabsatze (S. 12), Mot. z. 
EG. §. 4 in Abs. 3 (S. 468).
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zur Erzielung größerer Uebersichtlichkeit nach dem Borgange 

der Concursordnung selbst äußerlich getrennt von dem Con- 

cursverfahren darzustellen, jedoch zweckmäßig in etwas anderer 

Abgrenzung. Eine ganz strenge Scheidung ist bei dem engen 

Zusammenhänge des ConcurSrechtes mit den Vorschriften 

über daS Concursverfahren überhaupt nicht durchführbar.

I. Einwirkung der Eröffnung deS ConcurSverfahreus 
auf die vermögensrechtlichen BerhLltuiffe des Gemeiu- 

schuldnerS.

§. 5. 
L Sm Allgemeine«.

I. Der Aufgabe des ConmrSverfahrenS gemäß be

schränken sich die privatrechtlichen Wirkungen der ConcurS- 

eröffnung1 immer auf das Vermögen des GemeinschulduerS? 

Seine nicht vermögensrechtlichen Privatrechtsverhältnisie, wie 

namentlich seine rein familienrechtlichen Beziehungen, insbe

sondere daS Verhältniß zu seiner Eheftau oder seinen Kiu-

1 Die Concurseröffnung zieht 
gt den Gemeinschuldner auch 

eschrankungen der politischen 
und Ehrenrechte nach sich. Diese 
fallen aber, weil ste nicht pri» 
vatrechtlicher Natur sind, nicht 
unter daS Concursrecht und 
folglich nicht unter EG. §. 4, 
sondern bemessen sich fortwäh
rend nach den betreffenden reichS- 
oder landesrechtlichen Vor
schriften. Vgl. ob. §. 2 Anm. 7

a. E. Reichsrechtliche Vor
schriften dieser Art s. WahlS. 
für den Reichstag v. 31. Mai 
1869 §. 3 Nr. 2, §. 4, Ge- 
werbeO. §§. 83 Nr. 3, 86, GD. 
§§. 32 Nr. 3, 85 Abs. 2, 113 
Abs. 2, RAO. 88. 5 Nr. 3, 22, 
43 Nr. 1. Vgl. Mot. Schluß
bemerkungen z. Buch II. Tit. 7 
(S.438L.).

3 S. ConcD. 8- 1 Abs. 1, 
8-2..
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dern, soweit es sich nicht um die aus diesen Verhältnissen 
entsprungenen Vermögensrechte handelt, werden von der 
Concurseröffnung nicht berührt. Ebensowenig seine persön
liche (körperliche oder geistige) Arbeitskraft, und er kann 
daher nicht zu persönlicher Arbeit oder Dienstleistung im 
Interesse der ConcursglLubiger angehalten werden? Aber 
auch die vermögensrechtlichen Verhältnisse des Gemeinschuld
ners werden von der Concurseröffnung nur ergriffen, soweit 
sie von seiner Person ablösbar sind, weshalb alle seine sog. 
höchstpersönlichen Rechte und Pflichten von dem Concurs- 
verfahren ausgeschlossen bleiben? Außerdem erstreckt sich die 
Wirkung der Concurseröffnung nicht auf diejenigen Ber- 
mögensstücke des Gemeinschuldners, welche der Zwangsvoll
streckung zur Vertreibung einer Geldforderung entzogen sind? 
Endlich aber ist sie stets beschränkt auf das zur Zeit der 
Concurseröffnung bereits vorhandene Vermögen; erst nachher 
entstandene Activen oder Passiven stehen außerhalb des Con- 
cursverfahrens?

II. Soweit das Vermögen des Gemeinschuldners von 
dem Concursverfahren erfaßt wird, verliert dieser mit der 
Concurseröffnung die Befugniß, dasselbe zu verwalten und 
darüber zu verfügen? Das Verwaltungs- und Verfügungs
recht steht jetzt dem Concursverwalter zu, der es anstatt 
deS Gemeinschuldners nach eigenem selbständigem Ermessen

• S. Mot. §§. 92, 93 in 
Abs. 1 a. E. (S. 318), §§. 118 
— 120, 124 in Abs. 1 a. E. 
(S. 351).

4 S. Mot. Einl. z. Buch I. 
Tit. II in Abs. 6 (S. 64).

5 Conc.O. §. 1 Abs. 1. Aus

nahmen: Conc.O. §. 1 Abs. 3. 
Vgl. ob. §. 4 Anm. 10.

6 Conc.O. §. 1 Abs.l, 8.2.— 
Näheres s. unt. §. 8. III. und 
§. 13. VI.

T Conc.O. §. 5 Abs. 1. Vgl. 
oben §. 4. III. u. IV.
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und kraft eigener selbständiger Amtspflicht ausübt und da

her gleich einem Vormunde als gesetzlicher Vertreter des 

Gemeinschuldners bezüglich des Concursvermögens erscheint? 

Der Concursverwalter unterscheidet sich jedoch von einem 

Vormunde wesentlich dadurch, daß seine Thätigkeit nur 

die Befriedigung der Concursgläubiger aus der ConcurS- 

masse zum Zwecke hat, und daß sie daher nicht, wie die
jenige des Vormundes, im Interesse Desjenigen, den er 

vertritt, sondern im Interesse der Gläubiger desselben statt- 

finbcL8 9 Damit hängt zusammen, daß er, obwohl überall nur 

gesetzlicher Vertreter des Gemeinschuldners, aus Rücksicht auf 

das Interesse der Gläubiger zu Manchem befugt ist, wozu 

der Gemeinschuldner selbst oder ein Vormund desselben nicht 

befugt wäre, daß er insbesondere unter Umständen vom Ge

meinschuldner schon vor der Concurseröffnung vorgenommene, 

an sich gültige Rechtshandlungen, weil dadurch die Gläubiger 

benachtheiligt sind, anfechten kann, und daß eh ferner im 

Interesse derselben den Gemeinschuldner im Rechtswege 

zur Leistung eines Offenbarungseides anhalten, überhaupt

8 Conc.O. §. 5 Abs. 2 vbd. 
§. 15 Abs. 1 („an Stelle deS 
Gemeinschuldners") und Mot. 
§§. 70-78 in Abs. 6 (S. 302), 
§. 5 in Abs. 9 (S. 34 fg.), 
Vordem, z. Buch I. Tit. 1 in 
Abs. 8 (S. 16). An der letzten 
Stelle erklären die Motive aller- 
dings, es unentschieden und 
der Wissenschaft überlassen zu 
wollen, ob die Verttetung des 
Gemeinschuldners zunächst aus 
die Gläubiger übergehe und nur 
in ihrer Verttetung vom Con-
curSverwalter besorgt werde, oder

ob der Verwalter unmittelbarer 
Vertteter des Gemeinschuldners 
sei. Diese letzte Auffassung ist 
aber nicht nur die einfachere, 
sondern auch im Sinn des Ge
setzes gewiß die allein richttge. 
Vgl. auch Fuchs §. 20. II., 
Wilm. Vordem, z. Buch I. Tit 1 
unter Nr. 2 (S. 43 ff., 2. Ausl. 
S. 44 ff.), Sarwev §. 5 Dem. 4, 
Pet. §. 5 Bem. II. 1, Wengler 
f-92 ff-. Mandy, S. 888 fg., 
Schultze S. 39 ff.

9 Vgl. des. Mot. ü tn 
Abs. 9 (S. 34 fg.).


